
	 EINLADUNG 
Mittwoch, 3. Juni 2026

	 19.30 Uhr 	 Ortsbürgergemeindeversammlung 

	  20.00 Uhr 	 Einwohnergemeindeversammlung 
 
 
	 Mehrzweckraum Hellikon

Bitte bringen Sie den perforierten Stimmrechtsausweis (untere Hälfte) 
zur Versammlung mit und geben Sie ihn am Eingang ab. 
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26 OBG T3	 Genehmigung des Protokolls vom 28.11.2025
 
Die Protokolle der Ortsbürger- und Einwohnergemeindeversammlung vom 
28.11.2025 wurden schriftlich abgefasst und können während der Aktenauf-
lage eingesehen werden.

Der Gemeinderat beantragt:
Das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 28.11.2025 sei 
in der vorliegenden Form zu genehmigen.

OBG T4	 Beschlussfassung über die Rechnung 2025
 
Der vollständige Auszug der Rechnung 2025 der Ortsbürger- und Einwoh-
nergemeindeversammlung wurde schriftlich abgefasst und kann während der 
Aktenauflage eingesehen werden.

Erfolgsausweis OBG
Betrieblicher Ertrag	 CHF� 11'104.20
Betrieblicher Aufwand	 CHF� 7'010.75
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	 CHF� 4'093.45
Ergebnis aus Finanzierung	 CHF� 5'873.35
Operatives Ergebnis	 CHF� 9'966.80
Ausserordentliches Ergebnis	 CHF� 0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	 CHF� 9'966.80

Der Gemeinderat beantragt:
a. �Die Jahresrechnung 2025 der Ortsbürgergemeinde (inkl. Forstwirt-

schaft) sei zu genehmigen.
b. �Der Rechenschaftsbericht sei zu genehmigen.

EWG T3	 Genehmigung des Protokolls vom 28.11.2025

Der Gemeinderat beantragt:
Die Protokolle der Einwohnergemeindeversammlungen vom 28.11.2025 
sei in der vorliegenden Form zu genehmigen.
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26EWG T4	 Beschlussfassung über die Rechnung 2025

Erfolgsausweis EG (ohne Spezialfinanzierung):
Betrieblicher Ertrag	 CHF� 2'935'171.19
Betrieblicher Aufwand	 CHF� 3'418'081.25
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	 CHF� -482'910.06
Ergebnis aus Finanzierung	 CHF� 247'882.68
Operatives Ergebnis	 CHF� -235’027.38
Ausserordentliches Ergebnis	 CHF� 0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	 CHF� -235'027.38

Der Gemeinderat beantragt:
a. �Die Jahresrechnung 2025 der Einwohnergemeinde (inkl. Spezialfinanz

ierungen/Eigenwirtschaftsbetriebe) sei zu genehmigen.
b. �Der Rechenschaftsbericht 2025 der Einwohnergemeinde sei zu ge-

nehmigen.

EWG T5	 Projektierungskredit Strassenbauprojekt Obermatt in 
der Höhe von CHF 50'000.00

Im Jahr 2019 wurden in einem Grundlagenbericht die Grundsätze für und 
die Priorisierung von Strassenbauprojekte festgehalten. Dabei war die Strasse 
Niedermatt grundsätzlich als erste Priorität vorgesehen, da sich der Zustand 
der Strassenfläche in einem sehr kritischen Zustand befand. Die Sanierungs-
arbeiten an der Niedermatt wurden im Jahre 2025 erfolgreich abgeschlos-
sen. Als zweite Priorität soll nun die Strasse Obermatt saniert werden. Ent-
sprechend ist vorliegendes Strassenbauprojekt im Aufgaben- und Finanzplan 
für das Jahr 2027 vorgesehen. 

Die Kosten an Erstellung, Änderung und Erneuerung von Strassen richten sich 
nach dem Reglement über die Finanzierung von Erschliessungsanlagen. Hier-
bei handelt es sich gemäss § 19 (Anhang Finanzierung von Strassen- und 
Weganlagen) um eine Quartiererschliessungsstrasse (QES), als durchgehen-
de Strasse. Da es sich um eine erstmalige Erstellung unter Berücksichtigung 
der geltenden VSS- und SIA-Normen als massgebende Richtlinien handelt, 
ist ein Beitragsplanverfahren mit Beteiligung von den Anstösser bzw. Grund-
eigentümer/innen in der Höhe von 70 % (siebzig Prozent) durchzuführen.

Der Gemeinderat beantragt:
Dem Projektierungskredit für das Strassenbauprojekt Obermatt über 
CHF   50'000.00 sei zuzustimmen.



Stimmrechtsausweis

für die Gemeindeversammlung vom 3. Juni 2026

Dieses Blatt ist am Eingang  
des Versammlungslokals abzugeben.

Notizen
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


